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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/14/0039 E 15. November 2005 RS 2 (hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof ist die Frage, ob einem Arbeitnehmer zuzumuten ist, seinen

Wohnsitz in den Nahebereich seiner Arbeitsstätte zu verlegen, nach den Umständen des Einzelfalles zu beurteilen.

Dabei ist die Abgabenbehörde nicht verp>ichtet, die behauptete Unzumutbarkeit der Wohnsitzverlegung unter

Gesichtspunkten zu prüfen, die der Abgabep>ichtige trotz gebotener Gelegenheit nicht vorgetragen hat (Hinweis E 20.

April 2004, 2003/13/0154).
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